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Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Freiburg vom 28. Juni 2022 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu
erstatten.

Tatbestand

Der KlÃ¤ger begehrt die Anerkennung weiterer Unfallfolgen und die GewÃ¤hrung
einer Verletztenrente wegen eines anerkannten Arbeitsunfalls.

Er ist 1984 geboren und wohnt im Inland. Er war bzw. ist als Eishockeyspieler
beschÃ¤ftigt und in dieser Eigenschaft bei der Beklagten gesetzlich unfallversichert.

Am 5. Dezember 2008 wurde er wÃ¤hrend seiner BerufstÃ¤tigkeit an der linken
Schulter gerammt. Im Durchgangsarztbericht vom selben Tage wurde eine
Sprengung des AC-Gelenks (Schultereckgelenk) im Stadium Rockwood IV
diagnostiziert. Eine Kernspintomographie (CT) am 8. Dezember 2008 zeigte eine
komplette Ruptur des Ligamentum acromioclaviculare superior inferior und eine
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hÃ¤matome SchÃ¤digung des Ligamentum coracoacromiale. Ferner bestanden ein
konsekutiver Humeruskopfhochstand mit absoluter Enge des Subacromialraums (5
bis 6 mm). Eine Rotatorenmanschettenruptur wurde ausgeschlossen, insbesondere
inserierten die lnfraspinatus- (IFS) und die Supraspinatussehne (SSP) regelrecht. Bei
dem Aufenthalt in der I1-Klinik in M2 vom 10. bis zum 14. Dezember 2008 wurde
der KlÃ¤ger durch Bandplastik operativ versorgt. Danach war er ohne aktenkundige
EinschrÃ¤nkungen wieder als Eishockeyspieler berufstÃ¤tig.

Mit Schreiben vom 7. Oktober 2019 beantragte der KlÃ¤ger die GewÃ¤hrung einer
Verletztenrente. Es bestehe ein Druckschmerz im Bereich des AC-Gelenks. Ein
Impingement-Test nach Neer am 29. April 2019 sei im Seitenvergleich positiv
ausgefallen. Bei 90-Grad-Abduktionsstellung sei die AuÃ�enrotation eingeschrÃ¤nkt.
Vorgelegt wurden Befundberichte von M1 vom 25. April 2019 und von V1 vom 20.
Oktober 2019.

Im Auftrag der Beklagten erstattete R1 das Gutachten vom 17. MÃ¤rz 2020. Bei
dem KlÃ¤ger bestehe eine Fehlhaltung mit Hochstand der linken Schulter. Die
Armhebungen seien seit- und rÃ¼ckwÃ¤rts aktiv bis 120Â° mÃ¶glich (Messblatt),
allerdings bestÃ¤nden ab 90Â° vor- und 95Â° seitwÃ¤rts schmerzhafte
EinschrÃ¤nkungen. Die Innen- und AuÃ�enrotation sei nicht eingeschrÃ¤nkt
(Oberarm angelegt 40/0/80Â°, abgespreizt 30/0/40Â°). Es lÃ¤gen keine InstabilitÃ¤t
und keine HyperlaxizitÃ¤tszeichen vor. Es gebe Hinweis auf ein subacromiales
Impingement. Unfallfolge sei die schmerzhafte BewegungseinschrÃ¤nkung. Die MdE
liege ab dem 16. MÃ¤rz 2010 bei 10 vH.

Mit Bescheid vom 31. MÃ¤rz 2020 erkannte die Beklagte das Ereignis vom 5.
Dezember 2008 als Arbeitsunfall an, lehnte aber die GewÃ¤hrung einer Rente ab.
Entgegen der EinschÃ¤tzung R2 liege nicht einmal eine MdE um 10 vH vor. Die von
R1 erhobenen Befunde widersprÃ¤chen den Befunden von M1 vom 25. April 2019.
Dort seien die Schultern seitengleich vollstÃ¤ndig beweglich gewesen, es habe
keine Kraftminderung bei der Abduktion und Anteversion vorgelegen, Nacken- und
SchÃ¼rzengriff seien vollstÃ¤ndig durchgefÃ¼hrt worden. Hinweise fÃ¼r eine
Verschlimmerung bis zu der Untersuchung bei R1 lÃ¤gen nicht vor, da in der
Zwischenzeit keine Ã¤rztliche Behandlung stattgefunden habe. Generell sei eine
Verschlimmerung unwahrscheinlich, da der Unfall bereits Ã¼ber zwÃ¶lf Jahre her
sei.

Den Widerspruch des KlÃ¤gers wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom
23. September 2020 zurÃ¼ck. Sie fÃ¼hrte ergÃ¤nzend aus, selbst eine MdE von 10
vH bedinge hier keinen Rentenanspruch, da eine weitere sozialrechtlich
bedeutsame MdE (â��StÃ¼tz-MdEâ��) nicht vorliege.

Am 23. September 2020 hat der KlÃ¤ger Klage zum Sozialgericht (SG) Freiburg
erhoben. Nach mehreren Fristsetzungen und der AnkÃ¼ndigung eines
Gerichtsbescheids hat er am 15. April 2021 die Anerkennung weiterer Unfallfolgen
beantragt und zur BegrÃ¼ndung unter anderem ausgefÃ¼hrt, R2 klinische Befunde
seien nicht mit seinen Messergebnissen vereinbar. MÃ¶glicherweise habe er bei
seiner MdE-EinschÃ¤tzung die passiven BewegungsmaÃ�e berÃ¼cksichtigt,
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maÃ�geblich seien aber die aktiven.
Â 
WÃ¤hrend des Klageverfahrens, am 28. MÃ¤rz 2021, erlitt der KlÃ¤ger wÃ¤hrend
der Arbeit erneut einen Schlag auf die linke Schulter. Der Unfallchirurg G1
diagnostizierte in seinem Bericht vom 13. April 2021 eine
Schultereckgelenksprengung links nach Rockwood I. Die Beschwerden beschrieb
der Arzt nahezu wortgleich wie R1 in seinem Gutachten vom 17. MÃ¤rz 2020. Eine
CT der linken Schulter bei S1 am 1. April 2021 ergab eine Tendinopathie und eine
gelenkseitige, sich nach intratendinÃ¶s fortsetzende Partialruptur (AusdÃ¼nnung)
der SSP ohne Retraktion, eine fissurale Rissbildung im apikalen Drittel der SSC-
Sehne (Subscapularissehne) und SuszeptibilitÃ¤tsartefakte im Verlauf der
coracoclaviculÃ¤ren BÃ¤nder.

Mit Bescheid vom 8. September 2021 erkannte die Beklagte das Ereignis vom 28.
MÃ¤rz 2021 als
Arbeitsunfall an. AnsprÃ¼che auf Heilbehandlung Ã¼ber den 1. April 2021 hinaus
sowie auf Verletztengeld bestÃ¤nden nicht. Unfallfolge sei eine folgenlos verheilte
Prellung der linken Schulter. Die CT-Untersuchung am 1. April 2021 zeige
degenerative VerÃ¤nderungen sowie VerschleiÃ�erscheinungen in der linken
Schulter. Die Verletzungen sprÃ¤chen fÃ¼r vorbestehende TexturstÃ¶rungen an
der Rotatorenmanschette als Ausdruck einer repetitiven SchÃ¤digung im Sinne
eines Ã�berlastungsschadens. Hiergegen legte der KlÃ¤ger am 19. September 2021
Widerspruch ein.

Von Amts wegen hat das SG bei C1 das Gutachten vom 22. November 2021
erhoben. Der SachverstÃ¤ndige hat ausgefÃ¼hrt, auf den Arbeitsunfall vom 5.
Dezember 2008 zurÃ¼ckzufÃ¼hren seien die Narben, eine massive Deformierung
des Schultereckgelenkes sowie die VerknÃ¶cherungen im Verlauf der ehemaligen
Bandplastik zwischen SchlÃ¼sselbein und Rabenfortsatz. Die hierfÃ¼r
angemessene MdE sei auf unter 10 vH zu schÃ¤tzen. Zwar bestÃ¤nden eine
BewegungseinschrÃ¤nkung und eine Belastungsminderung der linken Schulter
(Abduktion/AdÂduktion links 90/0/30Â° gegenÃ¼ber rechts 100/0/40Â°,
Vor-/RÃ¼ckhebung 80/0/60Â° gegenÃ¼ber rechts 100/0/60Â°, dagegen bei den
Rotationen links bessere Werte als rechts, vgl. S. 4 GA).Â  Diese EinÂschrÃ¤nkungen
seien jedoch das Resultat degenerativer VerÃ¤nderungen auf Grundlage einer
anlagebedingten Deformierung des Ã¤uÃ�eren Schulterblattes. Es handle sich um
ein hakenfÃ¶rmiges, herabhÃ¤ngendes Ã¤uÃ�eres knÃ¶chernes Schulterdach
(Acromion), das nach der Einteilung nach Bigliani als Typ 3 zu bezeichnen sei. Bei
leichtem Hochstand des Oberarmkopfes werde die acromiohumerale Distanz mit 8
mm angegeben (an der rechten Schulter ohne Hochstand 10 mm). Diese
anlagebedingte VerÃ¤nderung links habe ohne vernÃ¼nftigen Zweifel schon bei
dem Unfall 2008 vorgelegen. Sie fÃ¼hre zu einer Einengung des Sehnengleitraums
und werde als disponierend fÃ¼r ein Outlet-Impingement, also fÃ¼r eine
degenerative SchÃ¤digung der hier verlaufenden Sehnen, angesehen. Die daraus
folgenden VerschleiÃ�erscheinungen seien kernspintomographisch am 1. April 2021
in Form von Signalanhebungen und AusdÃ¼nnungen beschrieben worden. Zu dem
weiteren Unfall vom 28. MÃ¤rz 2021 hat C1 ausgefÃ¼hrt, er habe nicht zu einem
strukturellen, morphologisch fassbaren Schaden der linken Schulter gefÃ¼hrt. Die

                               3 / 9



 

CT-Untersuchung vom 1. April 2021 zeige keine unfallbedingten Befunde, sondern
ausschlieÃ�lich unfallunabhÃ¤ngige, vorbestehende degenerative VerÃ¤nderungen.

Mit angekÃ¼ndigtem Gerichtsbescheid vom 28. Juni 2022 hat das SG die Klage
abgewiesen. Auch wenn der KlÃ¤ger insoweit keinen konkreten Antrag gestellt
habe, sei davon auszugehen, dass er Verletztenrente begehre. Der Unfall vom 5.
Dezember 2008 habe jedoch keine MdE von wenigstens 10 vH hinterlassen, sodass
kein Rentenanspruch bestehe, unabhÃ¤ngig davon, welche Folgen der â�� nicht
streitgegenstÃ¤ndliche â�� weitere Unfall vom 28. MÃ¤rz 2021 gehabt habe.

Gegen diesen Gerichtsbescheid hat der KlÃ¤ger am 20. Juli 2022 Berufung erhoben.
Nach mehrfachen Fristsetzungen und Anberaumung eines ErÃ¶rterungstermins hat
er mit Schriftsatz vom 3. November 2021 ausgefÃ¼hrt, er sei seit 2009
regelmÃ¤Ã�ig in physiotherapeutischer Behandlung wegen Beschwerden der linken
Schulter gewesen. Die EinschrÃ¤nkungen auf Grund der Unfallfolgen, insbesondere
in der Beweglichkeit, bedingten eine rentenberechtigende MdE. Dies habe auch der
Verwaltungsgutachter R1 so gesehen.

GemÃ¤Ã� dem genannten Schriftsatz beantragt der KlÃ¤ger, z.T. sinngemÃ¤Ã�,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Freiburg vom 28. Juni 2022 aufzuheben
und die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 31. MÃ¤rz 2020 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 23. September 2020 zu verpflichten,
â��weitere verbliebene Unfallfolgen des Arbeitsunfalls vom 5. Dezember 2008
(rechte Schulter [gemeint: linke Schulter]), insbesondere eine beginnende AC-
Gelenkarthrose bei Zustand nach AC-Gelenksprengung Rockwood IV 12/2008, eine
Fehlhaltung mit Hochstand der linken Schulter und ein subacromiales Impingement
(Painful-Arc-Test pos.)â�� anzuerkennen, und zu verurteilen, ihm insoweit eine
Verletztenrente zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

In dem ErÃ¶rterungstermin hat der Berichterstatter darauf hingewiesen, dass die
der zur Anerkennung gestellten Unfallfolgen recht unbestimmt formuliert seien und
dass die Darlegungs- und Beweislast fÃ¼r andere VersicherungsfÃ¤lle (oder
SchÃ¤digungen nach dem Versorgungsrecht), die als StÃ¼tztatbestÃ¤nde dienen
sollten, beim KlÃ¤ger liege. Im Nachgang hierzu hat die Beklagte auf Nachfrage des
KlÃ¤gers mitgeteilt, ihr seien keine weiteren VersicherungsfÃ¤lle bekannt. Weitere
AusfÃ¼hrungen von KlÃ¤gerseite sind nicht erfolgt, auch nicht auf die weiteren
Hinweise des Senats vom 12. Dezember 2022 hin. Die letzte Frist fÃ¼r einen Antrag
auf ein Wahlgutachten ist am 23. Januar 2023 verstrichen. Mit Beschluss vom 14.
Februar 2023 hat der Senat die Entscheidung Ã¼ber die Berufung dem
Berichterstatter und den ehrenamtlichen Richtern Ã¼bertragen.

Die Beteiligten sind am 8. MÃ¤rz 2023 zur mÃ¼ndlichen Verhandlung auf den 24.
April 2023, 9.15 Uhr, geladen worden. Am Morgen des Sitzungstags hat die
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KlÃ¤gervertreterin Verlegung beantragt. Sie sei erkrankt. Sie hat eine
ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigung ohne AusfÃ¼hrungen zur Art der Erkrankung
vorgelegt, die am 14. April 2023 ausgestellt worden war und bis zum 30. April 2023
gilt. Eine Vertretung durch einen der anderen AnwÃ¤lte in ihrer Kanzlei sei nicht
mÃ¶glich: Ein Kollege befinde sich am 24. April auf einer Fortbildungsveranstaltung,
die beiden Kolleginnen verfÃ¼gten Ã¼ber keine ausreichenden Fachkenntnisse im
Sozialrecht. Der Berichterstatter hat vor Sitzungsbeginn telefonisch der Kanzlei
unter anderem mitgeteilt, dass die BegrÃ¼ndung des Verlegungsantrags nicht
ausreichend erscheine. Auf den Aktenvermerk vom 24. April 2023 wird verwiesen.
In der mÃ¼ndlichen Verhandlung hat der Senat den Verlegungsantrag durch
verkÃ¼ndeten Beschluss abgelehnt und zur Sache verhandelt. Auf das Protokoll
wird Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Der Senat konnte in der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 24. April 2023 durch den
Berichterstatter und die ehrenamtlichen Richter Ã¼ber die Berufung des KlÃ¤gers
entscheiden.

Die ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r diese Entscheidung folgt aus dem gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 5
SGG ergangenen Beschluss des Senats vom 14. Februar 2023.

Den Verlegungsantrag der KlÃ¤gervertreterin vom Morgen des Sitzungstags, der so
kurzfristig gestellt war, dass er einem Vertagungsantrag (vgl. Â§ 220 Abs. 1 ZPO)
nahekam, konnte der Senat in der mÃ¼ndlichen Verhandlung ablehnen (Â§ 202
SGG i.V.m. Â§ 227 Abs. 1, 2 ZPO).

Wird eine Verlegung Ã¤uÃ�erst kurzfristig vor der anberaumten Verhandlung
beantragt â�� hier sogar erst am Terminstag selbst â�� und mit einer Erkrankung
begrÃ¼ndet, so muss dieser Verhinderungsgrund so dargelegt und untermauert
werden, dass das Gericht ohne weitere Nachforschungen selbst beurteilen kann, ob
Verhandlungs- und/oder ReiseunfÃ¤higkeit besteht (BSG, Beschluss vom 7.
November 2017 â�� B 13 R 153/17 B â�� Juris Rn. 9). Dies erfordert grundsÃ¤tzlich
die Vorlage einer Ã¤rztlichen Bescheinigung, aus der das Gericht Art, Schwere und
voraussichtliche Dauer der Erkrankung entnehmen kann (BSG, Beschluss vom 13.
Oktober 2010 â�� B 6 KA 2/10 B â�� Juris Rn. 12). Dies gilt auch dann, wenn eine
Erkrankung des ProzessbevollmÃ¤chtigten in Rede steht (BSG, Beschluss vom 16.
April 2018Â â�� B 9 V 66/17 BÂ -, Juris Rn. 5). Dieser Darlegungsobliegenheit ist die
KlÃ¤gervertreterin in ihrem Antrag vom 24. April 2023 nicht nachgekommen. Die
vorgelegte AU-Bescheidung ergab nicht hinreichend deutlich, aus welchen
medizinischen GrÃ¼nden im Einzelnen Reise- oder VerhandlungsunfÃ¤higkeit
bestehen und auch die Teilnahme nach Â§ 110a Abs. 1 SGG ausgeschlossen sein
sollte.

Ferner war der Verlegungsantrag deshalb abzulehnen, weil die AusfÃ¼hrungen der
KlÃ¤gervertreterin, warum keine Vertretung durch eines der anderen drei
Kanzleimitglieder nicht mÃ¶glich sei, nicht ausreichten bzw. nicht ausreichend
glaubhaft gemacht waren. Bei einer lÃ¤nger andauernden Erkrankung obliegt es
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einem anwaltlichen Vertreter, Vorsorge fÃ¼r einen anstehenden Termin zu treffen
(Feskorn in: ZÃ¶ller, ZPO, Â§Â 227 TerminsÃ¤nderung, Rn. 6a). Dazu gehÃ¶rt auch,
andere Kanzleimitglieder in Stand zu setzen, die Vertretung wahrnehmen zu
kÃ¶nnen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 22. Mai 2001Â â�� 8 B 69/01Â -, Rn. 5, juris).
Dies gilt auch hier. Die primÃ¤r beauftragte KlÃ¤gervertreterin war seit dem 14.
April 2023 erkrankt. Ihre AU-Bescheinigung war auf den 30. April befristet. Sie
wusste daher seit Beginn ihrer Erkrankung, dass sie den Termin womÃ¶glich nicht
wahrnehmen konnte. Diese zehn Tage hÃ¤tten ausgereicht, eines der anderen
Kanzleimitglieder zu instruieren. Immerhin war am Morgen des Terminstags
mindestens eine anwaltliche Kollegin der KlÃ¤gervertreterin in der Kanzlei
erreichbar, die Verhandlung hÃ¤tte wahrnehmen kÃ¶nnen, ggfs. kurzfristig im
Wege des Â§ 110a Abs. 1 SGG.

UnabhÃ¤ngig davon, ob bei so kurzfristig gestellten AntrÃ¤gen ein Gericht
verpflichtet ist, dem Betroffenen einen Hinweis zu geben und ihn ggfs. zur
ErgÃ¤nzung seines Vortrags aufzufordern (BSG, Beschluss vom 7. November 2017,
a.a.O., Juris Rn. 9), ist hier eine solche Information eine halbe Stunde vor
Sitzungsbeginn telefonisch erteilt worden, eine Reaktion hierauf ist jedoch bis zum
Schluss der Verhandlung nicht erfolgt.

In der Sache war die Berufung des KlÃ¤gers statthaft und zulÃ¤ssig (Â§ 105 Abs. 2
Satz 1 i.V.m. Â§ 143 SGG, Â§ 151 SGG), aber nicht begrÃ¼ndet.

Allerdings geht der Senat â�� ebenso wie schon das SG â�� davon aus, dass die
Klage zulÃ¤ssig ist. Den Antrag auf GewÃ¤hrung einer Verletztenrente hat er im
Berufungsverfahren nunmehr ausdrÃ¼cklich gestellt, wÃ¤hrend ihn das SG in erster
Instanz aus dem mutmaÃ�lichen Willen ableiten musste. Dagegen wÃ¤re der Antrag
auf Anerkennung â��weiterer Unfallfolgenâ��, wie er nunmehr im
Berufungsverfahren formuliert wurde, mangels Bestimmtheit unzulÃ¤ssig. Hierauf
hatte der Senat in dem ErÃ¶rterungstermin am 3. November 2022 hingewiesen.
Ausgehend von den GesundheitsstÃ¶rungen, die der KlÃ¤ger in erster Instanz
erwÃ¤hnt hatte, konnte auch dieser Antrag aber so ausgelegt werden, dass er
zulÃ¤ssig ist.

Die Klage ist aber unbegrÃ¼ndet. Beide AnsprÃ¼che des KlÃ¤gers bestehen nicht.

Die Feststellung einer GesundheitsstÃ¶rung als Folge eines Versicherungsfalls, hier
eines Arbeitsunfalls nach Â§ 8 Abs. 1 SGB VII, setzt voraus, dass der Arbeitsunfall
mit Wahrscheinlichkeit eine Ursache der StÃ¶rung war und auÃ�erdem â�� sofern
bei der Entstehung des Schadens weitere Ursachen mitgewirkt haben â�� der
Arbeitsunfall den wesentlichen Ursachenbeitrag geleistet hat. Davon ist
auszugehen, wenn der Unfall neben anderen Bedingungen bei wertender
Betrachtung diejenige Bedingung ist, die wegen ihrer besonderen qualitativen
Beziehung zum Erfolg zu dessen Eintritt wesentlich beigetragen hat (Theorie der
wesentlichen Bedingung, vgl. BSG, Urteil vom 28. Juni 1988 â�� 2/9b RU 28/87 -, 
BSGE 63, 277, Juris). Dabei mÃ¼ssen die anspruchsbegrÃ¼ndenden Tatsachen,
d.h. neben dem Arbeitsunfall auch die GesundheitsstÃ¶rung mit an Gewissheit
grenzender Wahrscheinlichkeit bewiesen sein (Vollbeweis). FÃ¼r den ursÃ¤chlichen
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Zusammenhang zwischen dem schÃ¤digenden Ereignis und dem
Gesundheitsschaden (haftungsbegrÃ¼ndende KausalitÃ¤t) sowie FolgeschÃ¤den
(haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t) reicht demgegenÃ¼ber hinreichende
Wahrscheinlichkeit aus, wenn also AbwÃ¤gung aller UmstÃ¤nde (Inidzien) die fÃ¼r
den Zusammenhang sprechenden ErwÃ¤gungen so stark Ã¼berwiegen, dass darauf
die richterliche Ã�berzeugung gegrÃ¼ndet werden kann (BSG, Urteil vom 16.
Februar 1971 â�� 1 RA 113/70 -, BSGE 32, 203, Juris).

Vor diesem Hintergrund hat der Arbeitsunfall des KlÃ¤gers vom 5. Dezember 2008
â�� der andere Arbeitsunfall vom 28. MÃ¤rz 2021 ist nicht Gegenstand des
Verfahrens â�� die geltend gemachten GesundheitsstÃ¶rungen (beginnende AC-
Gelenkarthrose bei Zustand nach AC-Gelenksprengung Rockwood IV, Fehlhaltung
mit Hochstand der linken Schulter, subacromiales Impingement) nicht verursacht.

Bei dieser Entscheidung stÃ¼tzt sich der Senat vor allem auf das gerichtliche
SachverstÃ¤ndigengutachten von C1 vom 22. November 2021. Der
SachverstÃ¤ndige hat bekundet, Folgen des Arbeitsunfalls seien â�� nur â�� die
Narben, ein ach bestehen aufgrund des anerkannten Arbeitsunfalls am 5. Dezember
2008 folgende GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungen: Narben, ein Hochstand des
Ã¤uÃ�eren SchlÃ¼sselbeinendes (nicht â��der Schulterâ��), eine massive
Deformierung des Schultereckgelenkes sowie die VerknÃ¶cherungen im Verlauf der
ehemaligen Bandplastik zwischen SchlÃ¼sselbein und Rabenfortsatz. Die Ã¼brigen
GesundheitsschÃ¤den bzw. allgemein Abweichungen vom kÃ¶rperlichen
Normalzustand, die bei dem KlÃ¤ger vorliegen, sind dagegen anlagebedingt bzw.
â�� zum Teil in Folge der anlagebedingten DeformitÃ¤t â�� degenerativ
entstanden. Die verstÃ¤rkte Enge zwischen Oberarmkopf und Schulterdach (links 8
mm), die ihrerseits die wesentliche Ursache des â�� vom KlÃ¤ger geltend
gemachten â�� â��subacromialen Impingementsâ�� ist, beruht auf dem
herabhÃ¤ngenden Ã¤uÃ�eren knÃ¶chernen Schulterdach, das nach der Einteilung
nach Bigliani als Typ 3 einzustufen ist. Dass eine solche Enge â�� die mit einem
Abstand von 10 mm ansatzweise auch auf in der rechten, nicht unfallverletzten
Schulter des KlÃ¤gers vorliegt â�� das Durchscheuern der Sehnen der
Rotatorenmanschette fÃ¶rdert, wie C1 ausgefÃ¼hrt hat, ist unmittelbar
nachvollziehbar. Nicht etwa kann davon ausgegangen werden, dass die
SchÃ¤digung der Sehnen, die bei dem CT am 1. April 2021 festgestellt worden ist,
unmittelbar oder mittelbar auf den Unfall vom 5. Dezember 2008 zurÃ¼ckgefÃ¼hrt
werden kann. Bei der damaligen CT-Untersuchung vom 8. Dezember 2008 waren
die Sehnen allesamt intakt, die Rotatorenmanschette war unverletzt geblieben.
Auch die Arthrose im AC-Gelenk, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, kann
nicht mit Wahrscheinlichkeit auf den Unfall als wesentliche Ursache
zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden. Zwar war das AC-Gelenk verletzt worden und
posttraumatische Arthrosen sind denkbar. Hier jedoch lag zwischen Unfall und
Auftreten der Arthrose ein zu langer zeitlicher Abstand von mehr als zehn Jahren
vor. Insofern kann der Senat auch in diesem Punkt der sachverstÃ¤ndigen
EinschÃ¤tzung folgen, dass die arthrotischen VerÃ¤nderungen ebenfalls
degenerativer Natur sind. 

Nach C1 AusfÃ¼hrungen eher denkbar ist, dass â�� mÃ¶glicherweise zusÃ¤tzlich zu
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den anlagebedingten und schicksalhaften degenerativen VerÃ¤nderungen â�� die
laufende berufliche Belastung mit regelmÃ¤Ã�igen â��Checksâ�� und damit
einhergehenden Mikroverletzungen zum Fortschreiten der SchÃ¤den beigetragen
hat. Eine solche Mitverursachung kann aber nicht einem einzelnen Arbeitsunfall
angeschuldigt werden. Der Senat hatte in diesem Zusammenhang am 12.
Dezember 2022 at, entspricht dies der Lebenserfahrung, ist aber auch nicht
entscheidungserheblich (kontinuierliche Ã�berbelastungen gehÃ¶ren in das Recht
der Berufskrankheiten, vgl. die neue Wie-BK â��LÃ¤sion der Rotatorenmanschette
der Schulter durch eine langjÃ¤hrige und intensive Belastung (â�¦)â�� hingewiesen
(Bek. d. BMAS v. 1. Dezember 2021, GMBl. 2021, Ausgabe 64-65, S. 1411).

C1 EinschÃ¤tzung wird im Ã�brigen gestÃ¼tzt durch das Gutachten von R1 vom 17.
MÃ¤rz 2020, das die Beklagte im Verwaltungsverfahren erhoben hatte und das der
Senat als Urkunde mit Ã¶ffentlichem Glauben (Â§ 118 Abs. 1 SGG i.V.m. Â§ 418 Abs.
1 ZPO, vgl. zur besonderen Beweiskraft unfallversicherungsrechtlicher
BehÃ¶rdengutachten Â§ 200 Abs. 2 SGB VII) verwertet. Auch R1 hatte â�� nur
â�� die schmerzhafte BewegungseinschrÃ¤nkung als Unfallfolge eingestuft, und
auch er hatte schon (â��Hinweis auf ein subacromiales Impingementâ��) Indizien
fÃ¼r die anlagebedingte VerÃ¤nderung und die anschlieÃ�enden degenerativen
SchÃ¤den in der Schulter gesehen. 

Auch ein Anspruch auf Verletztenrente aus Â§ 56 Abs. 1 Abs. 1 SGB VII besteht
nicht. Die Unfallfolgen bedingen bei dem KlÃ¤ger keine rentenberechtigende MdE.

Die Entscheidung der Frage, in welchem Grade die ErwerbsfÃ¤higkeit eines
Verletzten gemindert ist, ist eine tatsÃ¤chliche Feststellung, die das Gericht
gemÃ¤Ã� Â§ 128 Abs. 1 Satz 1 SGG nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis
des Verfahrens gewonnenen Ã�berzeugung trifft (vgl. BSG, Urteil vom 29.
November 1956 â�� 2 RU 121/56 -, BSGE 4, 147, 14; Juris). Hierbei sind aber die
zumeist in jahrzehntelanger Entwicklung von der Rechtsprechung sowie von dem
versicherungsrechtlichen und versicherungsmedizinischen Schrifttum
herausgearbeiteten allgemeinen ErfahrungssÃ¤tze zu beachten, die zwar nicht fÃ¼r
die Entscheidung im Einzelfall bindend sind, aber die Grundlage fÃ¼r eine gleiche,
gerechte Bewertung der MdE in zahlreichen ParallelfÃ¤llen der tÃ¤glichen Praxis
bilden und einem stÃ¤ndigen Wandel unterliegen (z.B. BSG, Urteil vom 18. MÃ¤rzÂ 
2003 â�� B 2 U 31/02 -, Juris).

Im Falle des KlÃ¤gers ist fÃ¼r einen Rentenanspruch eine MdE um 20 vH
vonnÃ¶ten. Es kann daher offen bleiben, ob eine MdE um 10 vH vorliegt, wie der
BehÃ¶rdengutachter R1 angenommen hatte. Eine solche MdE fÃ¼hrt nur bei
Vorliegen eines â��StÃ¼tztatbestandesâ�� zu einem Anspruch auf Rente (Â§ 56
Abs. 1 SÃ¤tze 2 bis 4 SGB VII). Aktenkundig ist nur der weitere Arbeitsunfall im
ZustÃ¤ndigkeitsbereich der Beklagten am 28. MÃ¤rz 2021. Dieser hat jedoch zu
keinen bleibenden SchÃ¤den gefÃ¼hrt, wie nicht nur die behandelnden Ã�rzte nach
dem Unfall, sondern auch C1 in seinem spÃ¤ter erstatteten Gutachten bestÃ¤tigt
haben. Noch andere VersicherungsfÃ¤lle, ggfs. bei anderen
UnfallversicherungstrÃ¤gern, oder EntschÃ¤digungsfÃ¤lle im Bereich der
Versorgungsverwaltung, sind nicht ersichtlich und von KlÃ¤gerseite nicht
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vorgetragen worden.

Eine MdE um 20 vH lÃ¤ge selbst dann nicht vor, wenn die
BewegungseinschrÃ¤nkungen des Schultergelenks, wie sie zuletzt C1 gemessen
hat, entgegen seiner EinschÃ¤tzung doch auf den Unfall zurÃ¼ckzufÃ¼hren
wÃ¤ren, Bei der Begutachtung lagen bei dem KlÃ¤ger massiv verschlechterte
Armhebungen vor (Abduktion/AdÂduktion links 90/0/30Â° gegenÃ¼ber rechts
100/0/40Â°, Vor-/RÃ¼ckhebung 80/0/60Â° gegenÃ¼ber rechts 100/0/60Â°), jedoch
waren die anderen Bewegungsdimensionen, vor allem die Rotationen, auch bei ihm
kaum beeintrÃ¤chtigt, sodass auch diese Messungen nicht ganz eine MdE um 20 vH
gerechtfertigt hÃ¤tten. Generell ist ohnehin zweifelhaft, ob diese Messergebnisse
Ã¼berzeugen kÃ¶nnen. Immerhin war die Schulterbeweglichkeit noch bei den
Untersuchungen bei M1 (Bericht vom 25. April 2019) nahezu uneingeschrÃ¤nkt. Und
auch bei der Untersuchung bei R1 lagen noch deutlich bessere Werte vor. Die 90Â°
und 95Â°, die er in seinem Gutachten genannt hat, waren nicht die aktive
Beweglichkeit. R1 hat ausgefÃ¼hrt, ab diesen Hebungen bestehe eine
â��schmerzhafteâ�� EinschrÃ¤nkung der Beweglichkeit. Die eigentliche aktive
Beweglichkeit hatte auch mit deutlich besseren Werten gemessen: aus dem seinem
Gutachten beigefÃ¼gten Messblatt ergeben sich insoweit Armhebungen seit- und
rÃ¼ckwÃ¤rts aktiv bis 120Â°, die Innen- und AuÃ�enrotation war gar nicht
eingeschrÃ¤nkt (Oberarm angelegt 40/0/80Â°, abgespreizt 30/0/40Â°). Generell ist
es schwer vorstellbar, dass der KlÃ¤ger mit einer BewegungseinschrÃ¤nkung, wie
sie jetzt gemessen worden ist, nach dem Unfall noch zehn Jahre hat Eishockey
spielen kÃ¶nnen. Auch diese ErwÃ¤gung spricht fÃ¼r die EinschÃ¤tzung C1,
wonach diese EinschrÃ¤nkungen erst deutlich nach dem Unfall und dann durch
degenerative VerÃ¤nderungen hervorgerufen worden sind.

Die Kostenentscheidung beruht auf 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs. 2 SGG) liegen nicht vor.

Â 

Erstellt am: 29.09.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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